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Stellungnahme  

des Fachverbandes Biogas e.V. gegenüber der Clearingstelle EEG im Hinweisverfahren 

(Aktenzeichen 2010/16) zu der Frage: 

 

 

Erweiterung der Liste der rein pflanzlichen Nebenprodukte  

Ist die Positivliste der rein pflanzlichen Nebenprodukte unter Nr. V der Anlage 2 

EEG 2009 abschließend? 

Insbesondere: Können aufgrund 

1. der Auslegung des Begriffes der rein pflanzlichen Nebenprodukte 

oder 

2. in Analogie zu den in der Positivliste genannten Einsatzstoffe 

auch andere als die ausdrücklich genannten Stoffe eingesetzt werden, ohne dass 

der Anspruch auf den NawaRo-Bonus entfällt? 
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A. Fragestellung 

Ist die Positivliste der rein pflanzlichen Nebenprodukte unter Nr. V der Anlage 

2 EEG 2009 abschließend? 

Insbesondere: Können aufgrund 

1. der Auslegung des Begriffes der rein pflanzlichen Nebenprodukte 

oder 

2.  in der Positivliste genannten Einsatzstoffe 

auch andere als die ausdrücklich genannten Stoffe eingesetzt werden, 

ohne dass der Anspruch auf den NawaRo-Bonus entfällt? 

B. Entscheidungsvorschlag der Clearingstelle EEG 

Die Fragestellung wird von der Clearingstelle EEG in dem Entwurf eines 

Hinweisbeschlusses vom 18.11.2010 wie folgt beantwortet:  

1. Die Positivliste der rein pflanzlichen Nebenprodukte unter Nr. V 

der Anlage 2 EEG 2009 ist die abschließende Konkretisierung 

des Begriffes der rein pflanzlichen Nebenprodukte. 

2. Die Positivliste kann daher nicht im Wege der Auslegung des 

Begriffes der rein pflanzlichen Nebenprodukte um pflanzliche 

Nebenprodukte mit gleichen, ähnlichen oder anderen 

Eigenschaften ergänzt werden. 

3.  Einsatzstoffe mit Charakteristika, die den in der Positivliste 

genannten Einsatzstoffen ähneln, können nicht in analoger 

Anwendung der Positivliste in dem Fermenter einer Biogasanlage 

eingesetzt werden, ohne dass der Anspruch auf den NawaRo-

Bonus entfiele. 

4. Ergänzungen der Positivliste sind ausschließlich dem Gesetz- 

oder Verordnungsgeber vorbehalten. 
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C. Stellungnahme 

I. Entscheidungsvorschlag des Fachverbandes Biogas e.V. 

Der Fachverband Biogas e.V. teilt grundsätzlich die Rechtsansicht der 

Clearingstelle-EEG, nach der die in Nr. 5 der Anlage 2 EEG 2009 aufgeführte 

Positivliste der rein pflanzlichen Nebenprodukte die rein Pflanzlichen 

Nebenprodukte abschließend bestimmt. Allerdings sind Tenor und Begründung 

dahingehend zu ergänzen, dass die Angaben in Klammern hinter den Stoffen 

„gemuste Kartoffeln“ und „Rapskuchen“ keine stoffliche Bestimmung, sondern 

eine Angabe zur Bestimmung des Standardertrages darstellen. Wir schlagen vor, 

den Tenor der Entscheidung wie folgt zu ergänzen:  

„Der Einsatz von gemusten Kartoffeln jeglichen Stärkegehalts 

entspricht den Vorgaben der Positivliste und führt daher nicht zum 

Entfallen des NawaRo-Bonus. Ebenso führt der Einsatz von 

Rapskuchen mit mehr oder weniger als 15 % Restölgehalt nicht 

dazu, dass der Anspruch auf den NawaRo-Bonus entfällt. Die 

Angabe des mittleren Stärkegehaltes bei gemusten Kartoffen und 

die Angabe des Restölgehaltes bei einem Einsatz von Rapskuchen 

dient der Ermittlung des zugrunde zu legenden Standard-

Biogasertrages.“ 

II. Herleitung 

Die Notwendigkeit der Ergänzung des Tenors folgt aus Sicht des Fachverbandes 

Biogas e.V. aufgrund folgender Überlegungen: 

Die vom Gesetzgeber für die Positivliste der rein pflanzlichen Nebenprodukte 

ausgewählten Einsatzstoffe werden teilweise durch Angaben in Klammern hinter 

der jeweiligen Stoffbezeichnung ergänzt. Diese Ergänzungen dienen teilweise 

der stofflichen Bestimmung teilweise der Ermittlung des Biogasertrages.  

Im Regelfall dienen diese Angaben der näheren Bestimmung der zulässigen 

Einsatzstoffe, so beispielsweise bei der Angabe „aussortiert“ hinter Gemüse, 

Heil- und Gewürzpflanzen, Kartoffeln und Schnittblumen. Daraus folgt die 

stoffliche Einschränkung, dass nur aussortiertes Gemüse, aussortierte Kartoffeln 

etc. als zulässiges Nebenprodukt im Sinne der Nr. V der Anlage 2 EEG 2009 

anzusehen sind. 
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Der Wortlaut sowie der Sinn und der Zweck der Regelung sprechen aber dafür, 

dass die Angabe „gemust, mittlerer Stärkegehalt“ hinter dem Einsatzstoff 

„Kartoffeln“ und zum anderen die Klammerangabe „Restölgehalt ca. 15 

Prozent“ hinter dem Einsatzstoff „Rapskuchen“ als Angabe zur Bestimmung des 

Standard-Biogasertrages zu verstehen ist
1
.  

Vorab ist festzustellen, dass Fälle in denen ganze Kartoffelknollen vor oder bei 

der Einbringung in den Fermenter gemust bzw. stark zerkleinert werden, um 

dadurch eine vollständigere Vergärung und somit einen besseren Gasertrag 

erzielen zu können, nicht unter diesen Anwendungsfall der Positivliste fallen. 

Dieser Verarbeitungsschritt ist ausschließlich als Aufbereitung des Stoffes zur 

Nutzung in der Biogasanlage im Sinne der Nr. II.1 der Anlage 2 EEG 2009 

anzusehen. Von der Positivliste in diesem Punkt werden daher nur die gemusten 

Kartoffeln erfasst, die Verarbeitungsschritten unterzogen wurden, die der 

Einordnung als NawaRo nach Nr. II.1 oder III.3 der Anlage 2 EEG 2009 

entgegen stehen. 

Der Wortlaut der Regelungen der Anlage 2 EEG 2009 steht einer Annahme der 

Formulierung „mittlerer Stärkegehalt“ und „Restölgehalt“ als Angabe zur 

Bestimmung des Standard-Biogasertrages nicht entgegen. Die Positivliste selbst 

besteht nur aus einer Auflistung von Stoffen, deren Aussagegehalt in den Fällen 

der gemusten Kartoffel und des Rapskuchens nicht eindeutig ist. In Nr. I.3 Satz 

2 der Anlage 2 EEG 2009 wiederum wird bestimmt, dass der Anteil des aus 

nachwachsenden Rohstoffen und Gülle erzeugten Stroms auf Grundlage der 

Standard-Biogaserträge zu ermitteln ist. Daraus ergibt sich nicht, dass die 

Biogaserträge in jedem Fall als feste Werte zugrunde zu legen sind
2
. Vielmehr 

kann die Regelung auch so interpretiert werden, dass die Biogaserträge auf Basis 

der angegebenen Standard-Biogaserträge errechnet werden.  

Aus teleologischen Gründen liegt eine solche Auslegung für gemuste Kartoffeln 

und Rapskuchen auch nahe, da ansonsten weder gemuste Kartoffeln noch 

Rapskuchen im Rahmen der Vergärung von NawaRo eingesetzt werden können, 

wie es die Regelung ausdrücklich nach ihrem Sinn und Zweck ermöglichen 

möchte. Kein Anlagenbetreiber könnte es riskieren, in seiner Anlage gemuste 

Kartoffeln einzusetzen, wenn bereits der Einsatz eines gewissen Anteils von 

                                                 
1
 So auch Schäferhoff in Reshöft, EEG, 3. Auflage, Anlage 2 Rn. 40f. 

2
 s.a. Walter in: Loibl\ Maslaton\von Bredow\Walter, Biogasanlagen im EEG, 2. Auflage, NawaRo-

Bonus, S 125f. 
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gemusten Kartoffeln (die nicht bereits nachwachsende Rohstoffe im Sinne der 

Anlage 2 sind oder als solche gelten) mit einem geringen oder hohen 

Stärkegehalt den endgültigen Verlust des NawaRo-Bonus nach Nr. VII.2 Satz 2 

der Anlage EEG 2009 zur Folge hätte. Gleiches ergibt sich für den Rapskuchen. 

Zudem ist anzumerken, dass im Falle der gemusten Kartoffel das Argument, die 

Gesetzesfassung diene der Erzeugung von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit 

u.a. dadurch, dass die Standard-Biogaserträge der genannten Einsatzstoffe durch 

die Liste selbst definiert werden, nicht trägt. Da Angaben dazu, welcher 

Stärkegehalt bei einer Kartoffel ein mittlerer ist, im Gesetz fehlen, ist der 

Umweltgutachter auch bei jetziger Rechtslage auf Schätzungen angewiesen. 

Rechtsklarheit und Rechtssicherheit bezüglich der Einsatzstoffe und ihrer 

Erträge sind daher für diesen Fall jedenfalls nicht gegeben. Gleiches gilt für den 

Einsatz von Rapskuchen. Aufgrund der Angabe „ca.“ wäre auch hier nicht 

abgrenzbar, welcher Rapskuchen-Restölgehalt noch zulässig wäre und welcher 

zum endgültigen Verlust des Bonus führen würde.  

Darüber hinaus erfordert auch die Betrachtung des in der Gesetzesbegründung 

angeführten Kriteriums der Auswahl der Stoffe danach, dass die Verwertung in 

Biogasanlagen keine Auswirkungen auf dem Markt verursacht
3
, keine andere 

Einschätzung.  
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 BT-Drs. 16/8148, S. 80. 


